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§ 7 PO 1995 Ausmall des
Ruhegenusses

PO 1995 - Pensionsordnung 1995

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 13.01.2026

(1) Der Ruhegenuss betragt fur jedes Jahr der ruhegenussfahigen Gesamtdienstzeit 2,2222 % und fur jeden restlichen
Monat der ruhegenussfahigen Gesamtdienstzeit 0,1852 % der Ruhegenussbemessungsgrundlage. Das sich daraus
ergebende Prozentausmal ist auf zwei Kommastellen zu runden.

(2) Abs. 1 gilt nicht fir Zeiten der ruhegenussfahigen Gesamtdienstzeit, die zu einer Erhéhung der
Ruhegenussbemessungsgrundlage gemal § 5 Abs. 1 zweiter Satz fuihren.

(3) Angerechnete Ruhegenussvordienstzeiten, die im Dienst der Stadt Wien zurlickgelegt wurden, sind bei der
Bemessung des Ruhegenusses vor, sonstige angerechnete Ruhegenussvordienstzeiten nach allen anderen Zeiten zu
berucksichtigen.

(4) Der Ruhegenuss darf 96,8 % der Ruhegenussberechnungsgrundlage nicht Uberschreiten und 40 % der
Ruhegenussberechnungsgrundlage nicht unterschreiten.

In Kraft seit 01.01.2014 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/po_1995/paragraf/5
file:///

	§ 7 PO 1995 Ausmaß des Ruhegenusses
	PO 1995 - Pensionsordnung 1995


